
 

Landkreis Nordhausen 
Bekanntmachung 

 
 

Allgemeinverfügung des Landkreises Nordhausen 
Erlass über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 

 

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und § 35 Satz 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setz (ThürVwVfG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

I. Die Allgemeinverfügung vom 12.03.2020 wird aufgehoben. 
 

II. Verbot von Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen 
 

1. Grundsätze 
Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen werden verboten, einschließlich solcher unter freiem Himmel. 
Dies gilt auch für Zusammenkünfte in Trauerhallen, Kirchen, Moscheen, Synagogen, und die Zusammenkünfte anderer 
Glaubensgemeinschaften. Ausnahmegenehmigungen können fünf Werktage vor Beginn bei dem Landkreis Nordhausen 
schriftlich oder per E-Mail (erlaubniswesen@lrandh.thueringen.de) beantragt werden. Bei Beantragung der Ausnahme-
genehmigung sind die Art, der Ort und die Notwendigkeit der Veranstaltung/Versammlung/Ansammlung darzulegen. Der 
Landkreis Nordhausen kann zusätzliche Auflagen, unter anderem unter Berücksichtigung der aktuellen Risikoeinschät-
zung des Robert Koch-Institutes (www.rki.de), festlegen. Ausgenommen vom Verbot sind Veranstaltungen, die der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind oder 
der Versorgung der Bevölkerung dienen. 
 
Die folgenden Grundsätze sind immer sicherzustellen: 

- Abstand von 1,50 m zwischen den Personen; 
- Ausschluss von Teilnehmern mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19 Erkrankung; 
- Ausschluss von Teilnehmern mit jeglichen Erkältungssymptomen; 
- Abfrage der Teilnehmer, ob diese innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind 

oder ob sie in Kontakt zu Rückkehrern standen oder Kontakt zu infizierten Personen hatten; 
- Veranstaltungsort mit ausreichenden Möglichkeiten zur guten Belüftung; 
- Der Veranstalter hat die Teilnehmer aktiv und in geeigneter Weise über allgemeine Schutzmaßnahmen wie 

Händehygiene, Abstand halten und Husten- und Nies-Etikette zu informieren. 
 
2. Besondere Veranstaltungen 
Trauerfeiern müssen unter freiem Himmel stattfinden; teilnehmen dürfen nur Verwandte ersten und zweiten Grades 
der/des Verstorbenen, der Trauerredner oder Geistliche und das erforderliche Personal des Bestattungsunternehmens. 
 
Bei Hochzeiten dürfen neben den Eheschließenden und dem Standesbeamten lediglich die Trauzeugen und die Eltern 
und Kinder der Eheschließenden teilnehmen. 
 
3.   Blutspenden 
Blutspendetermine sind zu ermöglichen. Ziffer III Ziffer 6 Satz 1 gilt entsprechend, Personen mit erkennbaren Atemweg-
serkrankungen sind abzuweisen. 
 
4.   Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Verkehr mit Taxen und Mietwagen  
Im Verkehr mit Kraftomnibussen, Taxen und Mietwagen nach Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist die Nutzung des 
Vordereinstiegs für Fahrgäste untersagt. Eine Beförderung von Personen auf dem Beifahrersitz ist im Verkehr mit Taxen 
und Mietwagen untersagt.  
 
III. Verbote und Beschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID 

 
1. Schließung von Einrichtungen und Angeboten 
Für den Publikumsverkehr zu schließen sind die folgenden Einrichtungen und Angebote unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft oder Eigentumsverhältnissen: 

‐ Bars, Cafés, einschließlich Eiscafés, Kneipen, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos, Konzerthäuser und Museen; 
der Straßenverkauf von Eiscafés ist ausgenommen; 

‐ Fitness-Studios, Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermen, Saunen und Solarien; 
‐ Angebote von Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen einschließlich Bibliothe-

ken; 
‐ Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen und -angeboten sowie Sportanlagen, 

Spiel- und Bolzplätze; 
‐ Spielhallen und Spielbanken; 
‐ Tanzlustbarkeiten; 
‐ Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Wettannahmestellen und ähnliche Unternehmen im Sinne der Gewer-

beordnung; 
‐ Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung;  
‐ Prostitutionsbetriebe, Bordelle und ähnliche Einrichtungen; 
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‐ Einrichtungen, Angebote und Maßnahmen für Familien nach § 16 SGB VIII wie z. B. Familienzentren, Familien-
ferienstätten, Familienbildungsangebote freier Träger, Verbände und Gruppenangebote in Geburtshäusern; 

‐ Offene Senioreneinrichtungen der Seniorenarbeit wie z. B. Seniorenclubs, Seniorenbüros; 
‐ Jugendbildungs-, Jugenderholungs- und Jugendfreizeitstätten einschließlich Jugendclubs sowie Jugendherber-

gen i.S.v. § 11 SGB VIII; 
‐ Tagespflegeeinrichtungen nach SGB XI; ausgenommen sind Tagespflegeeinrichtungen, die konzeptionell eng 

mit einer stationären Einrichtung nach § 2 ThürWTG oder nicht selbständig organisierten ambulant betreuten 
Wohnformen nach § 3 Abs. 2 ThürWTG verbunden sind und somit ausschließlich deren Bewohner betreuen; 

‐ Mehrgenerationenhäuser; Beratungsstellen; Frauenzentren. 
 

Eine telefonische und elektronische Erreichbarkeit kann aufrechterhalten werden. Bei Beratungsstellen soll zudem die 
Möglichkeit für kurzfristige Beratungen über Online und Telefonie gesichert werden. 
 
2. Schließung von Einzelhandelsgeschäften 
Einrichtungen für den Einzelhandel einschließlich Fabrikläden und Hersteller-Direktverkaufsstellen sind für den Publi-
kumsverkehr zu schließen. Hiervon ausgenommen sind: 

- Lebensmittelhandel (einschließlich Bäckereien und Fleischereien), Getränke-, Wochen-, Supermärkte 
und Hofläden; Drogerien; 

- Banken und Sparkassen; 
- Apotheken; Sanitätshäuser; Optiker; Hörgeräteakustiker; 
- Filialen der Deutschen Post AG und Paketstellen von Logistikunternehmen;  
- Abhol- und Lieferdienste; 
- Wäschereien und Reinigungen; 
- Tankstellen und Kfz-Teileverkaufsstellen; 
- Zeitungs- und Tabakwarengeschäfte; 
- Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte; 
- Fernabsatzhandel; Großhandel. 

 
Ausgenommen sind ebenfalls Handwerks-, Dienstleistungs- und Beherbergungsbetriebe, insbesondere Bestattungsinsti-
tute, Autohäuser mit Werkstatt und Betriebe von Kfz–Reparaturen.  
 
Ziffer 2 Satz 2 gilt nicht für: 

-  Übernachtungsangebote im Beherbergungsgewerbe für touristische Zwecke; 
- Friseure und Barbiergeschäfte; 
- Tattoo-, Piercing und Kosmetikstudios; 
- Massage- und Wellnessstudios und ähnliche Angebote. 

 
Ausgenommen sind ferner Einrichtungen des Gesundheitswesens (z. B. Physiotherapie; medizinische Fußpflege), so-
fern keine anderweitigen Bestimmungen erfolgt sind. In ambulanten Einrichtungen des Gesundheitswesens werden die 
Behandlungen auf ärztlich bzw. zahnärztlich verordnete oder medizinisch dringend erforderliche Behandlungen be-
schränkt.   
 
Sofern eine Einrichtung neben Waren bzw. Dienstleistungen über diejenigen nach Ziffern 2 Satz 2 und 3 innerhalb der-
selben Einrichtung anbietet, ist dies unbeachtlich, sofern dies nicht wesentlich überwiegt. 
 
Der Betrieb der von der Ausnahmeregelung betroffenen Einrichtungen erfolgt unter strengen Auflagen zur Hygiene. Ziele 
der zu veranlassenden Schutzmaßnahmen sind die Reduzierung von Kontakten, der Schutz des Personals vor Infektio-
nen sowie die möglichst weitgehende Vermeidung von Schmierinfektionen über Vehikel/Gegenstände. Dies soll durch 
Einhaltung von Abstandsregelungen von mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen, sowie ein verstärktes Reini-
gungs- und Desinfektionsregime bewerkstelligt werden. Hierzu ist unter Beachtung der jeweiligen Gegebenheiten in der 
Einrichtung ein Konzept zu erstellen, das die aktuellen Empfehlungen des Arbeitsschutzes und der allgemeinen Hygiene 
berücksichtigt. Die zuständigen Behörden sind berechtigt, die Einhaltung der erweiterten Schutzmaßnahmen zu überprü-
fen und gegebenenfalls weitere Auflagen zu erteilen. 
 
Ansammlungen von mehr als zehn Personen, insbesondere Warteschlangen von Kunden sind zu vermeiden (z. B. durch 
Öffnung einer ausreichenden Zahl von Kassen).  
 
Die Kunden sind über gut sichtbare Aushänge und regelmäßige Durchsagen über die Verpflichtung zur Abstandsrege-
lung und der Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu informieren. Bei Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote 
auszusprechen. 
 
Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmegenehmigungen für andere für die Versorgung der Bevölkerung 
zwingend notwendige Ladengeschäfte oder Betriebe erteilen, sofern dies im Einzelfall aus infektionsrechtlicher Sicht 
vertretbar ist. 

 
3. Schließungen, Verbote und Maßnahmen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 

sowie stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem Thüringer Wohn- und 
Teilhabegesetz (ThürWTG) 

Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besucher sind zu 
schließen. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen, insbesondere Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen sind 
untersagt. 
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Besuchsverbote für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sind auszusprechen. Es ist maximal ein 
registrierter Besuch pro Patient bzw. Bewohner pro Tag mit Schutzmaßnahmen und Hygieneunterweisung zuzulassen. 
Besuche von Personen unter 16 Jahren, Besucher mit Atemwegsinfektionen oder Personen nach Ziffer 5 dieses Erlas-
ses sind untersagt. Für medizinische und ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinder- und Palliativstationen, Hospi-
ze) können abweichende Regelungen getroffen werden, sofern ein ausreichend hoher Infektionsschutz sichergestellt 
wird. 

 
Für stationäre Einrichtungen der Pflege und besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung gemäß § 2 
ThürWTG gilt zum Schutz der Bewohner ein generelles Besuchsverbot. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 
die Einrichtungsleitung Ausnahmen zulassen. In diesem Fall  

‐ sind alle erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen sicherzustellen, 
‐ ist dies unverzüglich der Heimaufsicht anzuzeigen. 

Die genannten Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um das Eintragen von Coronaviren SARS-CoV-2 zu 
erschweren. Patienten und Personal sind unverzüglich und im höchstmöglichen Maße zu schützen. Krankenhäuser 
müssen im Rahmen des COVID-19-Konzepts des TMASGFF und soweit medizinisch vertretbar, ihre personellen und 
sonstigen Ressourcen schwerpunktmäßig für die Behandlung von Patienten mit COVID 19 oder Verdacht hierauf, ein-
setzen. Auf dem Gebiet der Intensivpflege ist das ärztliche und pflegerische Personal unverzüglich hinsichtlich der 
Handhabung von Beatmungsgeräten sowie der Behandlung von Patienten mit COVID 19 oder Verdacht hierauf zu schu-
len. 
 
4. Verbot des Betriebes von Gaststätten  
Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des Thüringer Gaststättengesetzes wird untersagt. Ausgenommen hiervon ist ein 
Außerhaus-Verkauf unter Beachtung strenger hygienischer Maßstäbe. Ein Verzehr vor Ort ist untersagt. Gruppenbildun-
gen und Warteschlangen am Abgabeort sind zu unterbinden; es ist immer ein Abstand von mindestens 1,50 m zwischen 
Personen sicherzustellen.  
 
Kantinen, Mensen und Cafeterien sind nur für Bedienstete zu öffnen. Publikumsverkehr ist untersagt.  
Gastronomischen Bereichen von Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben steht es frei, ausschließlich den Über-
nachtungsgästen ein Nahrungsangebot zur Verfügung zu stellen. Dabei ist ein Abstand von mindestens 1,50 m zwi-
schen den Tischen zu gewährleisten.   
 
5. Betretungsverbote für Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM); Untersagung von Angeboten 
Werkstätten für behinderte Menschen, alle Formen von Förderbereichen, Arbeitsbereiche von Tagesstätten sowie Ange-
bote anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX dürfen von den dort beschäftigten und betreuten Menschen mit Be-
hinderungen nicht betreten werden. 

 
Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind diejenigen Menschen mit Behinderung, die eine Betreuung während 
des Tages benötigen und deren Betreuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann. 

 
Angebote der Eingliederungshilfe für diejenigen Menschen mit Behinderung, die sich in besonderen Wohnformen (ehe-
maliges stationäres Wohnen) befinden; bei Erziehungsberechtigten, Eltern oder sonstigen Angehörigen wohnen und 
deren Betreuung sichergestellt ist; die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbständig versorgen können oder 
eine Betreuung erhalten sind untersagt. 
 
6. Besondere Betretungsverbote für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung 

des SARS-CoV-2 betroffenen Gebieten sowie Personen, die einen persönlichen Kontakt zu einer Person hat-
ten, bei der das neuartige SARS-CoV-2 im Labor nachgewiesen wurde 

Personen, die sich in einem Risikogebiet oder einem besonders von der Ausbreitung des SARS-CoV-2 betroffenen Ge-
biet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, oder die 
einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das neuartige SARS-CoV-2 im Labor nachgewiesen wurde, 
dürfen für die Dauer von 14 Tagen nach Rückkehr aus diesem Gebiet bzw. 14 Tagen nach dem letzten Kontakt zu der 
mit SARS-CoV-2 infizierten Person die folgenden Einrichtungen bzw. Menschenansammlungen nicht betreten bzw. 
daran teilnehmen oder dort Tätigkeiten ausüben: 

‐ Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 5 IfSG (Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte, erlaubnispflichtige Kinder-
tagespflegestellen, Schulen, Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden und Ferien-
lager) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe), ausgenommen 
von dem Betretungsverbot sind Personen, die einer gesetzlichen Unterbringungspflicht unterliegen; 

‐ Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Nr. 1 bis 10 IfSG ausgenommen von dem Betretungsverbot sind behand-
lungsbedürftige Personen sowie Personen, die unter adäquaten Schutzmaßnahmen an COVID 19 erkrankte 
Personen in diesen Einrichtungen behandeln bzw. pflegen; 

‐ stationäre Einrichtungen der Pflege und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe; ausgenommen von 
dem Betretungsverbot sind behandlungs- und pflegebedürftige Personen;  

‐ Einrichtungen nach § 33 Ziffern 1 bis 3 IfSG, die für die Notbetreuung weiterhin geöffnet sind; 
‐ Hochschulen; 
‐ Frauenhäuser, Frauenschutzwohnungen; 
‐ Gaststätten; 
‐ Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen von mehr als sieben Personen. 
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Als Aufenthalt nach Ziffer 6 Satz 1 gilt nicht ein nur kurzzeitiger Aufenthalt in Risikogebieten, z.B.  im Rahmen einer 
Durchreise (Tankvorgang, übliche Kaffeepause oder Toilettengang). Die Dauer des Betretungs-/Tätigkeitsverbotes kann 
14 Tage überschreiten, wenn bei der betroffenen Person eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wird. 

 
Bei Reiserückkehrern nach Ziffer 6 Satz 1, deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von ambulanten 
und stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens unabdingbar ist, kann im Rahmen einer Risikoabwägung zwi-
schen der Ansteckungsgefahr und der notwendigen Tätigkeitsaufnahme abgewogen werden, ob eine Beschäftigung 
ganz oder in modifizierter Weise möglich ist. Das Risiko der Infektionsweitergabe bei Aufnahme einer Tätigkeit innerhalb 
von 14 Tagen nach Verlassen des Risikogebietes ist nach derzeitigem Kenntnisstand soweit vermindert, dass eine Ar-
beitsaufnahme für diese Berufsgruppen möglich erscheint, wenn 

‐ ein frühestens 6 Tage nach Verlassen des Risikogebietes durchgeführter Test auf SARS-CoV-2 negativ aus-
fällt, 

‐ weder vor noch nach diesem Zeitpunkt innerhalb der 14-Tage-Frist Krankheitszeichen oder positive Testergeb-
nisse beim Reisenden auftreten und dies dem Arbeitgeber täglich bestätigt wird, 

‐ die Tätigkeit unter adäquater Schutzausrüstung und Einhaltung der empfohlenen Schutzmaßnahmen ausge-
führt wird. 

Die zuvor genannten Anstriche 1 und 3 hat der Arbeitgeber abzuwägen und sicherzustellen. 
 
7. Schwangerschaftskonfliktberatung nach den §§ 5 ff SchKG 
Ein straffreier Abbruch nach § 218 a StGB erfordert zwingend die Vorlage eines Beratungsscheins. Die Möglichkeit einer 
unverzüglichen Beratung der schwangeren Frau ist weiterhin sicherzustellen. Da eine persönliche Beratung der Frauen 
weder im Strafgesetzbuch noch im Schwangerschaftskonfliktgesetz explizit vorgeschrieben ist, kann unter diesen be-
sonderen Umständen auch eine telefonische Beratung oder Beratung durch Nutzung digitaler Medien als ausreichend 
betrachtet werden. Da grundsätzlich die Verpflichtung zur Einrichtung „wohnortnaher Beratungsstellen" gemäß § 8 
SchKG besteht und dies eine persönliche Beratung nahelegt, gilt die Möglichkeit zur nicht persönlichen Beratung nur 
unter Geltung der o.g. Erlasse. Soweit Beratungsgespräche persönlich durchgeführt werden, weil technische Möglichkei-
ten nicht verfügbar sind, sind die Verhaltensempfehlungen des Robert-Koch-Instituts in Verbindung mit ggfs. konkretisie-
renden Anordnungen der örtlichen Behörden unbedingt einzuhalten. 
 
Eine im Einzelfall vereinbarte persönliche Beratung ist von der Schließung für den Publikumsverkehr nicht erfasst; eine 
Einzelberatung ist kein „Publikumsverkehr“ im Sinne des o.g. Erlasses. Die für den Ausschluss eines Covid19-Risikos 
relevanten Fragen sind im Vorfeld einer persönlichen Beratung telefonisch und unmittelbar vor dem vereinbarten Termin 
abzuklären und zu dokumentieren.  
 
Für den Beratungsschein ist eine infektionssichere Übergabe vorzusehen. In begründeten Ausnahmefällen und mit do-
kumentiertem Einverständnis der Adressatin können alternative Übergabemöglichkeiten im Einzelfall gerechtfertigt sein 
(bspw. Telefax, Computerfax oder Anhang einer E-Mail als eingescannte Datei, Einschreiben oder Boten). 
 
Meldungen über eingeschränkte Öffnungszeiten oder vorübergehende Schließungen müssen dem TMASGFF oder der 
GFAW nicht mitgeteilt werden. Dabei sind Netzwerke zu nutzen und ggf. in dringenden Fällen Frauen an verfügbare 
Berater zu vermitteln bzw. die oben aufgezeigten Möglichkeiten zur nicht persönlichen Beratung zu nutzen. 
 
IV. Wahlen nach dem Thüringer Kommunalwahlgesetz fallen nicht unter die Allgemeinverfügung. Dennoch kann 
der Landkreis Nordhausen Auflagen nach IfSG erteilen. 

V. Festgestellte Verstöße gegen die Allgemeinverfügung führen zur sofortigen Auflösung der Menschenan-
sammlungen beziehungsweise zur Schließung der Einrichtung durch den Veranstalter oder die zuständigen 
Behörden, dazu zählen insbesondere auch die allgemeinen Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden so-
wie die Polizeibehörde im Rahmen ihrer Eilzuständigkeit/Amtshilfe. 

VI. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG sowie die Strafvorschriften des § 75 Abs.1 Nr.1, Abs. 3 
IfSG wird hingewiesen.  

VII. Diese Verfügung tritt am 20. März 2020, 00:00 Uhr in Kraft. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese 
Allgemeinverfügung haben keine aufschiebende Wirkung. Der Landkreis Nordhausen macht von den Notbe-
kanntmachungsregelungen gemäß § 5 S. 3 i.V.m § 1 Abs. 4 S. 2 Thüringer Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise (Thüringer Be-
kanntmachungsverordnung) Gebrauch. Die Bußgeld- und Strafvorschriften gelten ab 20.03.2020, 18:00 Uhr, als 
wirksam in Kraft getreten.  Diese Verfügung tritt mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim Landrats-
amt Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfü-
gung: 

1. Schriftlich oder zur Niederschrift: 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nord-
hausen oder bei einer anderen Außenstelle des Landratsamtes Nordhausen erhoben werden.  



- 5 - 

2. Auf elektronischem Weg: 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-
Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: info@lrandh.de-mail.de. 

Beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, kann die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
eines Widerspruchs beantragt werden.  

Nordhausen, den 19.03.2020 

Jendricke, Landrat 

 

Hinweise:  

1. Die Allgemeinverfügung ist aufgrund gesetzlicher Grundlage sofort vollziehbar. Das heißt, ein Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung (§§ 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG, § 80 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung). Dies bedeutet, dass die Allgemein-
verfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit einem Widerspruch angegriffen wird.  

2. Die Allgemeinverfügung und weitere Informationen können auch auf der Internetseite www.landratsamt-nordhausen.de abgerufen 
werden. 


